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Der schweizerische Republikaner
heraus g e-reb e-n

von Escher und u fieri
Mitsstedern der gestzgcbcnden Närhe der helvenfthen Nepubstk-

Band Id. NR XXUI. Luzern- 27. November 1798.

Gesezqebung.
Grosser Rath, iz. November.

(Fortsetzung.)
Ander werth fodert Vermindemng der Schreib-

und Siegeltaxen und begehrt hierzu eine Commission,
weil im Finanzplan nun eine starke Handänderung-
ßeuer aufgestellt sey.

Akcrmann fodert Verweisung an die obige
Commission. Cartier fodert Vertagung von Ander-
wcrrhs Antrag. H über unterstüzt Andcrwerth weil

Wirthshäuser und Fleischbänke zu vermehren, z) liebew
den Siz eines Friedcnsgenchts in ihrer Gemeinde.
Die Versammlung geht über die zwei ersten Gegen?
stände zur Tagesordnung und vertagt den dritten bis
nach Abschluß über die Friedensrichter.'

Abr. Hügenin zn Polier le Grand im Distrikt
Chastens, ein unchlicher Sohn, begehrt seine volle Le-

gitimktion, um mit den ehelichen'Kindern seines Va-
ters dessen Verlasscisschast theilen' zu können. Die
Versammlung geht hierüber zur Tagesordnung.

Die Gemeinde Virahambarogno im Kanton La-
gano fragt, ob ein Aktivbürger in zwei Gemeinden

m den der Handandcrunqssteuer keine grossen Siegel- zugleich das politische Bürgerrecht ausüben könne,

gelder mehr vorhanden seyn kennen, daher begehrt er,j Koch fodert einfache Tagesordnung, weil es sich von
daß die Siegeltaxe nicht über 5 Basen bemhtr werde. S selbst versiehe, das? kein Bürger in zwei Nrversmnm-

Gmür folgt Hubern. Anderwcrth zieht seinen
Antrag z-.rük, um ihn Morgen wieder vorzubringen.

Nachmittagssitznng.
Sam. Rieder von Köniz im Kanton Bern,

bittet um volle Legitimation seines einzigen unchilchen
Sohns.

Capani will nur die einfache Legitimation ge-
weil

lungen stimmen kann. Capani will ohne Weiters
mit N e im antworten. M a r c ac c i fodert Tagesord-
mu'.g in Rüksicht den Constitution, welche keine solche'
Ungleichheit gestattet. Man geht zur Tagesordnung.'

Die Gemeinde Minnsio im Distrikt Lokarno be-

merkt, daß in ihren Gegenden der Zehenden nicht wie
anderwärts beschaffen sey und also auch nicht nach'
dem Beschluß abkauflich gemacht werden könne. Nüce

- fodert Tagesordnung, weil jeder Bürger den Gesetzen/statten. Bourgois will gänzlich willfahren, „der Bittsteller keine andern Kmder hat. Cartieri^.^wortcu scyn soll. Zimmermann stimmt auch
federt Vtrwmlung an die tziaeüder niedergcsezte Com--iganp einfach zur Tage Ordnung. Koch fodert Tages-
mission. R u c e jiimmt Bourgeois bei, weck der Rc- ordnung in Rüksichsdes gestern vom Senat angenom-

menen Feodalrcchtsbcschlnsses. H über stimmt der

Tagesordnung bei, welche angenommen wird.

H. Stämpflft von Wallendorf, Distrikt Schâ-
pfcn, beklagt sich, daß ein Vater ihm seine Tochter
nicht zur Ehe geben wist, weil er nicht reich genug sey.

giczongsstatthslter die Bittschrift unterschrieben hat.
H über stimmt Capani bei, weil schon die'einfache
Legitimation hinlänglich ist, um durch ttstamentliche
Verordnung er den zu könne». Bourgwois beharret.
H über beharret, weil das Gesez erst bestimmen muß,
was einsacke oder volle Legitimation sey. Carrard
stimmt Hnbern bei, und begehrt in dieser Ricksicht
Verweisung der Bittschrift an die über diesen allge-
w-eiucn Gegenstand niedergeftztc Conmtissiou.. Dieser
Antrag wird angenommen.

Die Gemeinde Lucens im Feman giebt in drei ver-
schieduen Bittschriften den Ge'sezgcbern folgende Be-
merkungen ein: i) Neber die denjenigen Gemeinden

' fte Entschädigungen

Cnstor foderr einfache Tagesordnung. Capani fo-
dort Tagesordnung, weil die natürliche Freiheit des

Menschen nicht eingeschränkt werden-dars. Man geht
zur einfachen Tagesordnung.

Das Distriftsgencht Hschdorf bittet für seinen

Distrikt von der Unterhaltung der Straße von LuWrn
nach Bafel enthoben zu werden. Nüce fodert Nie-

die am meisten durch den''Versetzung einer Kommission über die Straßenunterhal-
und daß indessen die alle OrdnungDurchmarsch und den Aufenthalt der fränkischen Trup--tung'überhaupt,

pen gelitten haben. 2). lieber die Unschiklichkett, diejbcibchaltm werde. Dieser Antrag wwd angenonumn



I?
und in die Kommission geordnet: Haas, Escher,
Carrier, Wydermnd Bourgeois.

Pfarrer Wafer von Dietlikon im Distrikt Basser-
storf fragt im Namen des B. Ioh. Rud. Nothgerber
von da, ob er y Wochen nach dem Tode seiner Frau,
deren Schwester heurathen dürfe. Man geht sogleich
einmüthig zur Tagesordnung.

I. G. Sträub von Leuftlsinaen begehrt die ein-
fache Legitimation, welche ohne Einwendungen bewil-
ligt wird.

Lorcnz Vaumann fodert für A. Maria
Kosbcrger von Kricnz die einfache Legitimation,
welche sogleich gestattet wird.

Sechs Bürger von Au im Canton Baden begehren
im Namen der Gemeinde Erlaubniß zu Vcrtheilung der
Gemeindgüter. Auf Kilchmanns Antrag wird die
Bittschrift an die über ähnliche Bittschriften niedergc-
sezte Kommission übergeben.

Apotheker Höpfner von Bern übersendet die
Ankündigung eines Magazins für Naturgeschichte Hel-
vetiens. Nüce fodert Mittheilung an den Minister
der Wissenschaften. Akermann fodert, daß dieser
Gegenstand durch eine Commission untersucht werde.
Huber giebt den gemeinnützigen Arbeiten Höpfners
alles Lob, und will weiters nichts als gute Aufnahme
dieser Mittheilung. Zimmermann folgt Hubern.
Custor fodert Verweisung an die Commission über
Unterricht. Schlumpf fodert, daß die Anzeige aufs
Büreau gelegt werde. Carrard fodert Verweisung
an eine besondere Commission. Wyder stimmt Car-
rard bei. Hub er beharret auf seinem ersten Antrag.
Custor s Antrag wird angenommen.

Acht Einwohner von Iftrten klagen über das Hin-
tersaßgeld, welches sie noch bezahlen müssen. Dieser
Gegeilstand wird vertager.

Grosser Rath, 14. November.
Präsident: Secreta n.

Da der Senat den Beschluß über einen italiäni-
schen Dollmetscher wegen fehlerhafter Redaktion und
die darüber beschloß«« Dringlichkeit verworfen hat, so

wird die Sache wieder der Kommission zurükgewiesen.

Cartier im Namen einer Commission legt eine

neuerdings verbesserte Redaktion des -Weinschenkgut-
achtens vor, welche angenommen wird.

Hub er und Secretan im Namen einer Com-
mission legen folgende Redaktion über die beschloßne
Untheilbarkeit der helvetischen Republik vor:

Der grosse Rath
an den Senat.

Der grosse Rath, nachdem er die Botschaft des
Vollziehungedirektoriums vom n. dieses Monats an-
gehört;

In Erwägung, daß es die Pflicht der Gesezgcber
crfodere den Bittschriften, welche ihnen von 8y Ge-
miinden des Cantons Leman zugesandt Wochen, z»
entsprechen, und die Besorgnisse zu zerstreuen, welche
ihnen die falschen Gerüchte über die Zersüklung dieses
Cantons und eine bevorstehende Vereinigung einiger
Theile desselben mit der französischen Republik verm--
fachen, zu hcben:

In Erwägung, dass gegenwärtig auch nicht der
mindeste Beweggrund iuorhanden sey, der so wider-
sinnige Mährchen veranläße t könnte, daß solche demnach
allein von den heimlichen Feinden des Vaterlands her-
rühren können; von jenen treulosen Unruhstiftern, wel-
che nur den Namen der Freiheit stets im Munde suh-
ren, um ihre Angrisse gegen dieselbe desto sicherer
auszuführen; von jenen elenden Knechten der Gewalt-
thätigkeit, welche gegen alle Freistaaten gleich ftindse-
lig gesinnt, kein Mirrel versäumen, um Mißtraum
und Zwietracht zwischen denselben anzuzetteln, uns
nicht nur gegen die Gesinnungen der französischen Re-
publik einzunehmen, sondern uns sechsten ihre Wohl-
thaten verdachtig zu machen.

Erwägend endlich, daß nachdem wir mit dem
Beifall der ftanzosischen Republik eine Verfassung
angenommen haben, welche aus dem heil. Gruudsa;
der Untheilbarkeit des helvetischen Gebietes erbaut ist,
ein Grundsaz, der jedem ächten Schweizer so lieb ist
als sein Leben; daß nachdem wir einen feierlichen
Bund mit der französischen Republik geschlossen und
so eben im Angesichte von Europa feierlich beschworen
haben, auch der geringste Zweifel in die Treue, welche
dabei obwaltete, mit welcher derselbe ausgeführt wcr-
den soll, für die Ehre unserer großmüthigen Verbün-
dêten beleidigend wäre:

Hat, nachdem er die Urgenz erklärt,
beschlossen zu erklären:

1) Alle Gerüchte, welche verbreitet werden, als
wenn die französische Republik die Untheiibarleit der
helvetischen Republik, die Uuverlezbarkeit und Unvcr-
ausserlichkeit ihres Gebietes oder seiner Bewohner
beeinträchtigen möchte, sind durchaus falsch und bos-
hafterweise ersonnen.

2) Die Urheber solcher freihektsmcrderischer Lügen
und diejenigen, welche dieselben vorsezlici? ausstreuen,
sollen als Feinde der öffentlichen Ruhe bestraft werden.

Diese Redaktion wird einmüthig angenommen.
Das Gutachten über die Ausgewanderten aus

Helvetien wird zum zweitenmal verlesen und in Bera-
thnng genommen.

A» den Senat.
In Erwägung, daß es der Gerechtigkeit angemesi

sen und zur Ruhe der-helvetischen Republik e» forder-
lich ist, daß die gesezgebenden Rathe gegen die vor-
zügiichste und eigentliche Classe der Ausgewanderten
geftzliche und den Grundsätzen der Constitution ange
meßnere Verfügungen treffen.



I?

Beschließt der grosse Rath:
1) Das Vollziehungsdircktorimn ist eingeladen in

Zeit von einem Monat von dem Tag dieses Gesetzes
an gerechnet, eine Tabelle derjenigen Ausgewanderten
aufnehmen zu lassen, welche sieh beim Ausbruche der
Revolution als entschiedne Feinde der Sache der Frei-
heit und Gleichheit ausgezeichnet haben.

2) Das Nollziehungsdirektorinm ist ferner eingeladen
eine zweite Tabelle in Zeit von einem Monat von dem
Tag dieses Gesetzes an gerechnet von denjenigen Aus-
gewanderten aufnehmen zu lassen, welche seit der Ent-
fermmg aus ihrem Vatcrlande ihre schlechten Ab sich-
ten durch Handlungen gezeigt und gegen die innere
oder äussere Ruhe desselben vcrràtherisch gehandelt
haben.

3) Diesen beidenTabellen soll eine Ermahnungs-
aussoderung von dem Vollziehungsdirektorium beige-
fugt werden, daß alle auf diesen Tabellen stehenden
Ausgewanderten gehalten seyen, innert der Zeit von
zwei Monaten in ihrem Vaterlande zu erscheinen und
sich vor dem obersten Gerichtshof zu verantworten.

4) Diese Tabellen sammt der beigefügten Auffo-
derung sollen sogleich nach Verlauf eines Monats von
dem Tag dieses Gesetzes an gerechnet, gedrukt und
überall in Heloetien bekannt gemacht werden.

5) Es soll sogleich bei der Bekanntmachung dieser
Tabellen der Beschlag auf alle Güter derjenigen Ans-
gewanderten gelegt werden, welche sich auf denselben
befinden.

6) Diejenigen Ausgewanderten, welche sich als
entschiedne Feinde der Sache der Freiheit und Gleich-
heit wahrend dem Ausbruch der Revolution gezeigt
haben, sollen des helvetischen Bürgerrechts verlurstig
erklart und auf immer aus Helveticn verbannt seyn;
auch soll ihr Vermögen zu Handen ihrer nächsten Er-
ben in Sicherheit und unter vögrliche Autorität ge-
bracht werden.

7) Es soll jedoch den obigen im 6ten Artikel be-
zeichneten Ausgewanderten die Nuzniessung ihres Ver-
mögens znsiicssen, so lange sie sich im Auslande ruhig
verhalten, und sich durch keine Handlungen gegen die
helvetische Republik verdächtig machen.

8) Sollten solche Ausgewanderte ihre Weiber und
Kinder mit sich ins Ausland gezogen haben, so bleibt
diesen ihr Erbrecht nach dem Tode des Vaters unbe-
nommen, insofern sie dann sogleich in ihr Vaterland
zmükkchren, und sich da wieder niederlassen, oder
schon früher in dasselbe wieder zursikgekehrc waren.

9) Alle Ausgewanderten, weiche seither im Aus-
lande ihre schlechten Absichten gezeigt und gegen die
innere oder äussere Ruhe ihres ehemaligen Vaterlands
verràthecisch gehandelt haben oder dieses in Zukunft
thun sollten, sollen lebenslänglich eingesperrt und ihr
Vermögen soll zu Handen, ihrer nächste» Erben in
Sicherheit und unter vsgtliche Autorität gebracht
werden.

10) Sollten solche im yten Art. benannte Ausge-
wanderte ihre Weiber und Kinder mit sich ins Aus-
land gezogen haben, so bleibt diesen ihr Erbrecht nach
dem Tode ihres Vaters- unbenommen, insofern sie

dann sogleich in ihr Vaterland zurükkehren, um sich
hier niederzulassen oder schon früher wieder in dassel-
be zurükgekehrt wären.

11) Diese Weiber und Kinder sollen aber gehal-
ten seyn, sich sogleich nach ihrer Zurükkunst vor dem
obersten Gerichtshof zustellen, und glaublich zu bewei-
sen, daß sie keinen Antheil an den Verrâchereien ihres
Vaters gehabt haben.

12) Die im isten und 2ten Artikel bestimmten
Tabellen, sammt der in dem zten Artikel beigefügten
Ermahnung sollen den; öffentlichen Anklager beim
obersten Gerichtshof zugestellt werden.

13) Alle Ausgewanderten, welche sich auf diesen
im isten und 2ten Art. bestimmten Tabellen befinden,
sind gehalten, sich innert der Zeit von zwei Monaten,
von der Bekanntmachung derselben an gerechnet, vor
dem obersten Gerichtshof persönlich einzusinden, um
sich zu verantworten.

14) Alle auf diesen beiden Tabellen verzeichneten
Ausgewanderten, welche sich in Zeit von diesen zwer
Monaten nicht persönlich vor dem obersten Gerichts-
Hof stellen sollten, sollen als wirklich Schuldige ange-
sehn, und »ach dem 6ten und yten Artikel dieses Ge-
setzcs von demselben ohne Verzug beurtheilt werde».

Auf Nüce's Antrag wird dieses Gutachten
HHweisc behandelt.

H i. Hüber will das Wort: entschiedene
Feinde auslasten, und also nur im Allgemeinen, die
Feinde der Freiheit -c. hichersetzen. Zimmermann
vertheidigt das Gutachten, weil man meiner so wich-
eigen Sache nur nach entschiedenen und bestimmten
Handlungen entscheiden soll. Nüce st imnit Hubcrn
bei, weil sobald einer ein Feind ist, er auch entschie-
dener Feind ist, und also das Wort: entschieden
überflüssig ist, dagegen will er beisetzen: die auch seit
der Revolution sich alsFeinde gezeigt haben. Huber
beharret und stimmt Nüce bei. An der wert h un-
tersiüzt das Gutachten. Custor will statt dem Wort
en tschiedene, cntdekte Feinde setzen, und folgt
übrigens dem Gutachten. Der H wird mit Nüees
selbst vergeschiagner Verbesserung ohne weitere Aban-
derung angenommen.

§. 2. wird sogleich emmüthig angenemmen.
§. Z. E sch c r sagt, da das Gutachten selbst die

Vermuthung offen laßt, daß sich einige unschuldig
Ausgewanderte aus diesen Verzeichnissen finden können,
und es zu hart ware, wann sie sich in grosser Ent-
femung von iyrem Vaterlands finden, sie zu persin-
lichcr Vertheidigung zu zwingen so begehre ich, daß
man auch schriftliche Vertheidigung anerkenne.

Bourgeois widersezt sich Eschers Au trag und
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-will einzig.statt dem.Wort: Emtahnung, das Work:
Ausscdcrülsg setzen.

Zimmerman» miterflüzt das Gutachten gegen
Cschers Antrag, weil man nicht so viele Erltichterr.ng
schuldig ist gegen Bürger, die schon durch die Aus--

Wanderung allen gegründeten Verdacht auf sich gela-
den haben, daß sie schlechte Absichten gegen ihr Va-
tcrland hegen.; Bourgeois Bemerkung stimmt er hin-
gegen bei.

Ande.rwerth will, daß sich die zurükkommen-
den Alìsgewanderten vor den untern Gerichten vcr-
theidigen sollen.

Custor Will, daßdiestrGegenstand unentsthiede»
bleche.bis nach dein Spruch des Obergerichtshofts.

Bill et er .folgt Hubern, weil er nicht will, daß
wir unsern Feinden selbst Geld zusenden.

Lacoste folgt auch Hubern, weil manchon st nicht
ebenfalls strenge Maasregeln gegen die auswandern?
den Bürger nehmen könnte, weiche sich in der Mill?
tairüguisition befinden.

Z i m m er m a n widerlegt Custom, weil der Ober?
gerichtshof nach unsern Gesetzen, nicht wir nach der
seinigen sprechen sollen.

Bourgeois folgt ebenfalls Hubem, well der

Zimmerman» vertheidigt den Vorschlag des- Staat dje Aufführung der Ausgewanderten sonst durch
Gutachtens gegen Andcrwerth wegen der Nothwendig-.Spiotwn müßte beobachten lassen,
kcit von schleunigen Maaßregeln, weil solche Urtheile Germann unterstüzt den Rapport, weil er die
am Ende doch immer vor den Obergerichtehof kom-leinfache Auswanderung durchaus nicht gls ein Vcr-
inen müßten. t brechen ansehen kann

Graf stimmt Zimmermann bei. Hub er folgt
dem Gutachten, weil doch immer das lezte Endue-
theil vor den Obergerichtshof gehört. Der H wird mit
Bourgeois vorgeschlagner Verbesserung angenommen.

K 4. Nüce will nicht, daß ein ganzer Monat
zum Druck gestattet werde, und 'Host der Buchdrucker
werde sich endlich unsrer erbarmen und endlich etwas
geschwinder drucken.

Su ter folgt auch dein Gutachten, weil selbst in
den strengsten Despotien die Auswanderung an sich
selbst nicht bestraft wird. Man muß nicht die Ausge-
wanderten, sondern nur die ausgewanderten Feinde
des Vaterlandes bestrafen, denn die Auswanderung
an sich selbst bewachtet, ist der natürlichen Freiheit

,-des Menschen gemäß, und wann es einem iii einem
lungebildeten Staate nicht gefällt, warum sollte er

Zimmerman» unterstüzt das Gutachten, weil'nicht wegziehen dürfen? — Nur verschwören wider
dasDirektorinm erst Berichte einzuziehen hat. Hubeistsein ehevoriges Vaterland darf er nicht — thut er dieß,
unterstüzt auch das Gutachten, welches angenommen, so soll er als Vaterlandsverrather gestraft werden,
wird. A i in m in er m a » n dringt darauf, daß man doch

§ 5 und 6 werden unverändert sogleich ange- nicht die Gegenstände verwechsle, und da hier nur
nommcn.

§ 7. Kilchmann will, daß vor allem aus die

Familien der Ausgewanderten aus-den Zinsen unwrhal-
ten werden. H üb er folgt Kilchmann und sieht in
diesem K eine Art Aufmunterung für die Ansgcwan-
Verteil, die er nicht annehmen kann.

Zimmerman» glaubt, Kilchmanns Sorgfalt
verstehe sich von selbst, dagegen vertheidigt er den §

gegen Hubem, weil man bei der strengsten Gcrcchrig?
keil bleiben, und bei einer Staatsumwalzung jeder
Bürger das Recht haben soll, sich zu entfernen, wenn
es ihm in der neuen Ordnung nicht g'-fcult — solchen
kann man den Wiedereintritt in den .neuen Staat ver-
bieten, keineswegs aber mit irgend einem Recht ihnen

ihr Eigenthum rauben.
H über beharret, weil hier nicht van bloß eiufa-

chen Ausgewanderten sondern von entschiedenen Fein-
den des Vaterlandes die Rede ist, und man auch dem

Staat, dem Vaterlande und selbst der Revolution
Gerechtigkeit schuldig ist.

Zimmer mann beharret auf dem Gutachten,
weil hier ja bestimmt angegeben ist, daß der § nur auf
solche paffe, die sich im Auslande ruhig verhalten.

Hub er beharret neuerdings, well er keine Kon-
siskaricn, sondern bloß will, daß die Nuzniesung den
verwandten a>. fbewahrt werde.

von den bloß Ausgewanderten, nicht ausgewanderten
Vcrmchem die Rede ist, so beharret er neuerdings
auf dein Gutachten.

G m ü.r stimmt mit Kilchmanns Bemerkung dem
Gutachten bei, weil ohne Freiheit auszuwandern, die
Bürger zu Leibeignen gemacht, und der Freiheit be-
raubt würden, die sie unter den vorigen Regierungen
genossen, welche doch nicht auf die Grundsätze der
Freiheit gebaut warsn.

Michel stimmt zum Rapport und wollte gerne
noch allen Feinden der Freiheit ein Trinkgeld geben,
damit sie nnr weggehen, und nie wieder kommen
mochten, indem er denkt die Republik wäre um so

viel sicherer und ruhiger, wenn sie keine Feinde mehr
jn sich selbst hat.

Carrard sieht einige Ungleichheit in den beiden
Redaktionen und will bestimmt wissen, was eigentlich
als Zeitpunkt der Revolution angesehen werden soll ;
diejenigen, welche währwd der Revolution selbst aus-
wanderte«, sieht er für weniger strafbar an, als die-
Mige», welche spater auswanderten; er wünscht daß
der Unterschied hierüber in dem Gutachten mehr be-
stimmt und dann über die Unschuldiger« nichts be?

stimmt werde, well ihre Anverwandten ihnen von selbst
den Ueberschuß der Nuznieffung ihres Vermögens zu-
senden werden, den sie nicht für ihren eignen Unterhalt



HMrftn; Sagegc'« wA er durch ein strenges Gest;
verbietcu, den verbrecherisch Ausgewanderten irgend
etwas zuzuftndm; run also diesen Unterschied genauer
zu bestimmen, fodert er Nâkweisnng des § andre Com?
misiwn.

Das Gutachten wird der Commission zrrnkgewiesen.
§ 3. E sch è r sieht nicht ein, warum die hinter-

lassen« Hanshaltung eines verjlorb'enen Ausgcwandcr-
ten in das Vaterland zunähren sollte, um ihr Ver-
mögen gemessen zu können; denn wenn sie nichts gegen,
das Vaterland unternimmt, fv hat sie wie jeder andere
Bürger das Recht zu leben wv sie will mit ihrem
Vermögen; daher fodert er Auslassung dieser ebenso
ungerechten als drückenden Bedingung.

Cartier unttrstüzt Eschen,, nur will er beifügen,
daß die Nuzniesung gestattet werden soll, wenn sie sich
im Auslande nicht feindselig gegen das Vaterland be-
tragen haben.

Nüce unterstüzt denK, weil solche Ausgewanderte
doch keine Freunde des Vaterlandes sind, wenn sie

nicht zurülkommen, und wir eben nicht branche» unsern
Feinden im Auslande Geld zur Unterstützung ihrer
schönen Absichten wider uns zuzusenden.

Gmür wünscht Vertagung dieses §, bis die
Commission über den vorigen § einen neuen Rapport
gemacht habe.

Germann glaubt, solche Ausgewanderte seien
aufs allcrstrmgste als des Bürg rrechts beraubte, also
als Fremde zu bewachten, und da man diesen kein
Erb Hinterhalt, sondern ihnen ihr Eigenthum auch
ins Ausland zusendet, so sieht er keine!, Grund
warum man sich Eschers Antrag widersetzen könnte.

Weber folgtGmür. Zimmermann widersezt
sich Gmiws Antrag und unterstüzt das Gutachten.
Die weitere Berathung wird vertagst.

Weber im Namen einer Commission, legt ein
Gutachten über die Luzernerschen Hintersassen und die
Herausgabe ihrer Hinterlagen vor, welches dem Re-
glementzufolge aufs Bureau für 6 Tage gclegtwird.

Die Versammlung bildet stch in ein geheimes
Commitö.

Grosser Rath, iZ. November.
Präsident: Secretan.

Da der Senat den Beschluß eines Steuerregle-
mens verworfen hat, so wird dieser Gegenstand auf
Escher s Antrag aufs neue der hierüber verordneten
Commission zugewiesen.

Anderwerth macht folgenden Antrag :

Bürger Gesezgeber!
Aus vollkommner Ueberzeugung der Nothwendig-

reit und Dringlichkeit der Sache; aus wahrer Sorge
t«r die Ruh« unsers lieben Vaterlandes wiederhole
ich, «ach meinem Versprechen? die vor ein paar Ta-

r

gen gemachte Motion wegen AüfhebMA bder Vertritt-
der,mg der bisher best Kaufen und Schuldbriefen g-
wohnliche» Schreib - und Siegeltaxen, welch« ichssu»
in eine dringliche Bitte verwandle, «ine Commission
aus 3 Mitgliedern zu ernennen, die uns in Zeit von
6 Tagen ein Autachten vorlege, wie «s nss Zukunft
bei Kauf- und Schuldbriefen in Rüksicht dè? Taxen
gehalten werden soll.

Wie Sie wissen und wie es breits ôsseuîhe Ast-
tungsblütter anzeigen find im Finanzsystem 2 vom
loo als Einschreibgebühr bei Kaufen sngefezt; eine
Auflage, gegen weiche manche wichtige Gegcnvorstck-
langen von mehrern Mitgliedern unserer Versammlung
m Wvatunterredungm angebracht wurden, und welch:
daher nur wegen Drang der Umstanden und den vielen
grossen Auslagen, die der Staat bestreiken muß, ange-
nommen worden ist. — Wenn nun nych nebst dieser
Auflage, die bisher bei Käufm gewöhnlichen Ferti-
guugsgebichrM entrichtet, und noch überdieß gericht-
liche Kaufbriefe um die gewöhnlichen Schreib - uns
Sisgàxm, die in einigen Gegenden sich auf 2 vom
ic>o belaufen» bezahlt werden müßten, so würde dâ-
durch diese Abgabe zu groß und für den Landman«
zu drückend werden.

Indessen brüten unsere früheren Gesetze es mit
sich, daß die Schreibtaxen wie vorhin noch immer be-
zogen, und daß das Siegelgeld bis auf 15 Kr. vom
100 angesezt werden kann. Es dürfte also äusserst
nothwendig seyn darüber so schleunig als möglich und
zwar noch vor Bekanntmachung des Finanzgesetzes all-
gemeine Abänderungen zu treffen.

Das Gesez, welches bei allen Käufen und Tau-
schen gerichtliche Fertigung foderte, laßt sich leicht als
eine zwekmässige Anstalt zu Ausweichung kostspieliger
Rechtshàndel, als Gewahrleistung für die contrahie-
renden Theile erklären, und in dieser Rüksicht rechtster-
tigen; aber ein zwsttes Gesez, welches den Parteien
die Verbindlichkeit auferlegte über ihre geschloßnen
Käufe gerichtliche Kaufbriefe sich ausfertigen zu lassen,
hak keinen andern Werth, besonders in jenen Gegen-
den, wo derlei Schreibgebühren in hohem Preiß bezo-
AM wurden, als dm einer blossen Finanzabgabe an
sich, die doppelt auffallend war, wo sie aus dem
Erundsaz hergeleitet wurde, daß d«r Eigenthümer über
seinen Grund und Boden nicht ftei handeln könne,
ohne sich durch einen Kaufbrief die obrigkeitliche Ein-
willigung erkauft zu haben.

Ich würde dem Sinn der Konstitution und selbst
nicht nur den Einsichten, sondern auch dem guten Wil-
im meiner l. College» zuvorgreifm, wenn ich mehrere
Gründe für Aufhebung dieses stm Gesetzes anführen
wollte. Genug! wenn vom Staat solche Maaßregeln
genommen find, daß die zwischen den Mitbürgern ge-
troffne Verträge bei gesezlichm Behörden aufeine deut-
liche und vollständige Art eingeschrieben werden müft
sen; dadurch, wird hie Sicherheit dm contrahierendm



Theilen nnd das Eigenthum ihrer Nachbaren hinläng-
lìch geschüzt.

Ich schlage daher der zu ernennenden Commission
folgende Punkte zur Untersuchung vor:

1) Me Käufe und Täusche sollen gerichtlich ge-
fertiget, und ins Prowkoil pünktlich eingetragen
werden.

2) Dafür soll ausser den laut dem Finanzgesez
als Einschreibgeld angeseztcn 2 vom Hundert nichts
weiters bezahlt weroem

Z) Es steht ganz in der Willkür der contrahiren
den Theilen, sich einen Kaufbrief ausfertigen zu lassen.

4) Ein solcher Kaufbrief soll nichts anders als
ein ganz einfach gesiegelter Auszug des im Protokoll
eingeschriebnen Vertrages seyn, und daher durchaus
keine überflüssige Formeln wie ehnials in sich fassen.

5) Füx Ausfertigung eines solchen Kaufbriefes
wird für eine Folioseitc 2 Kr. Schreibtaxe und für
das Siegel in allem 3 Batzen bezahlt.

6) Diese Taxe wird zu Handen der Nation be-

zogen.
7) Das im Zten und 6ten § Gesagte gilt auch

für alle jene Verhandlungen, auf welche nach dein
Fmanzgesez schon eine Steuer gelegt ist, als z.B. bei
Erb sän, Testamenten und Schenkungen.

8) Bei Schuldbriefen (die Handänderungssteuer
oder Einschreibgcbühr, 2 vom Hundert, wird nur bei
Käufen, nie bei Schuldbriefen, entrichtet) sollen als
Schreibgebühr von einer Folioseite 3 Batzen entrichtet
werden, wenn die Summe weniger als 6<--> Franken
beträgt.

9) Sobald die Summe sich höher als auf 600
Franken belauft, so müssen von jedem 10-- — beim
ersten angefangen — Z Batzen bezahlt werden.

10) In beiden Fallen müssen für das siegeln in
allem 3 Batzen entrichtet werden.

11. Auch diese Taxen alle werden für die Nation
verrechnet.

Die Dringlichkeit wird über diesen Antrag erkannt,

schlumpt-' unterstüzt den Antrag und begehrt, daß
d'.e Commission zugleich die Formen der Verschreibun-
gen bestimme. Custor folgt ganz Anderwerth.
Kilchmann stimmt auch bei, glaubt aber, man könne
keine neue Schreibtaxe auflegen. Bourgeois stimmt
der Ernennung einer Commission bei, will aber nicht
alle Arbeiten den Notarien wegnehmen, weil diese sonst

brodws würden; er fodcrt 5 Mitglieder für diese Com-
mission. Der Antrag wird angenommen und in die

Commission geordnet: Anderwerth, Carrard,
Kuy:ch Fierz und Marcacci.

Nuce sagt, da man Commissionen über die For-
sien und über die Strassen niedergesezt hat, so fodcrc
ich auch eine dritte Commission von Z Mitgliedern über

Schistbarmachuug der Flüsse und über Anlegung der

Kanäle in Helvctien, weil dadurch die Handlung be-

fördert und Morl si? ausgetroknet werden können. Die-
ser Antrag wird à Tage aufs Bureau gelegt.

Escher im Namen der Auswanderungskommis-
sion legt über die Votschaft der Direktoriums, weiches
Maaßregeln gegen die Auswanderung junger Burger
und gegen Falschwerber begehrt, folgendes Gut-
achten vor:

Bürger Gesezgeber!
In Folge des neuen Auftrags, den d'e Commis-

sion über die Auswanderung erhalten hat, legt Euch
dieselbe ihr einmüthiges, nach sorgfältiger Ueberlegung
beschloßnes Gutachten vor.

In Erwägung, daß der grosse Rath keine offizielle
Kenntnisse hat von den Verfügungen des Direktoriums,
welche laut seiner Botschaft vom loten dieß (S. Rep.
gr. Rath 12. Nov. i unter den jungen Bürgern vom
i8ten bis 2Zsten Jahr, eine Auswanderung aus
einer mit der Constitution unverträglichen
Forcht, bewirken können.

In Erwägung, daß wann allenfalls ein e nteh-
rendes Ausreissen in der bezeichneten Klasse von
Bürgern dnrch die Forcht bewirkt würde, daß wann
das Vaterland in Gefahr kommen sollte, sie zu der
Vertheidigung desselben aufgerufen werden könnten, es
in einer Republik, deren Geftzgebung und Negierung
auf die reinsten Grundsatze der Dolksstellvertretung
gegründet und wo die heiligen Rechte der Menschheit
im gesellschaftlichen Zustande, nämlich Freiheit und
Gleichheit unbedingt anerkannt und in Ausübung
sind, die Vertheidigung des Vaterlandes, die Bcschü-
zung der republikanischen Verfassung und die Ehre für

,die heilige Sache der Freiheit, zu siegen oder zu
'sterben, nicht von Bürgern gefordert werden soll,
die die Sache der Republik nicht für die ihrige anse-
hen, oder die aus einer niedrigen Feigherzigkeit sich
dann dem Vaterlande entziehen, wann es der Hilfe
seiner Söhnen bedarf, und die also jenen heiligen Fun-
ken der Vaterlands- und Freiheitsliebe nicht in sich

fühlen, welches jeden Republikaner beseelen soll, wann
die ungeübtem aber nmthigen Legionen der Republik
über die durch Zwang zusammengetriebnen Heere der
Despocen siegen sollen;

In Erwägung, daß besonders in der helvetischen
Republik, deren Bürger von jeher, sowohl in den
Zeiten der dunkeln Barbarei und des Lehensystems,
als auch in den spätern Zeiten ihrer manigfaltigen fth-
lerhaften Verfassungen durch freudige Theilnahme an
den Gefahren des Kriegs, besonders wann dieser zum
Vortheil des Vaterlandes geführt wurde, sich aus-
zeichneten, es durchaus dem Geiste und der Ehre der
Nation zuw.-der wäre, gerade in demjenigen Zeitpunkt,
wo sich dieselbe in eine einzige Familie unter den
erhabnen Grundsätzen der Freiheit und Gleichheit
vereinigt hat, jenes ängstliche System annehmen zu
wollen, ihre Legionen, durch Hineinpressung feiger
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Memmen oder gar Feinden der Sache der Freiheit
vergrößern zu wollen, statt jenem klugen Grundsatze
zu folgell: bei jeder grossen Unternehmung
alle Feigherzigen zu entfernen und nur so
viele Vertheidiger zahlen zu wollen als sie
würdige und also auch muthige Söhne hat.

In Erwägung endlich, daß gegen Falschweiber
in szeloctien schon hinlängliche und selbst zwekmassige
Gesetze vorhanden sind, beschließt der grosse Rath
über die Botschaft des Direktoriums vom ic>. Nov.
in der ruhigen Zuversicht auf die unser--
welkte Würde und Vaterlandsliebe der heb
vetischcn Nation zur Tagesordnung zu gehen.

Capani freut sich über die schone Meinung web
che die Konnnission von dem Patriotismus der jun-
gen Bürger hat: er glaubt aber auf diese Art würde
die junge Mannschaft irre geführt, und zur A usw au-
derung verleitet werden können, er begehrt also Ta-
gesordnunz über dieses Gutachten, und daß man eine
neue Kommission über diesen Gegenstand niedmetze.
Erlach er folgt auch Capani, weil die jungen Leute
mcisi du.ch ihre Eitern verführt und zur Auswande-
rung verleitet werden, und an diesem gehindert wei den
müssen. Custor kann auch dem Gutachten nicht bei-
stimmen, weil die jungen Bürger nicht bloß aus Feig
Herzigkeit auswandern, bittet aber daß man den Ge
gensiand der gleichen Kommission zurükweise. Pelle-
griiii glaubt, Verachtung von Seite des Gesezgebers
sey oft weit wirksamer als die strengsten Gesetze: so
habe einst ein Gesrzgeber Griechenlands, als er ver-
nahm daß die Pforte des Tempels von Samos beflekt
worden war, gesagt: es ist den Einwohnern von Sa
mos erlaubt schweinisch zu seyn; und von diesem Au
genblik an betrachteten diese Insulaner die Unreinlich-
keit als eines der größten Vergehen. Er begehrt
daher eine Proklamation, die dem helvetischen Volke
anzeige, daß jeder Bürger der der Nachkommenschaft
Tells unwürdig seyn, und sich als ein schiechter feiger
Bürger betragen will, Freiheit habe auszuwandern.
Nas sagss wann es wahr ist daß die auswandernden
jungen Bürger aus Feigherzigkeit weggehen, so wün-
sche ich dem Vaterlande über ihre Auswanderung
G'ük allein man weiß baß der Fanatismus und der
Aristokratismus thätig sind unter uns, und diese, nicht
die Feigherzigkeit, machen viele jungen Bürger aus-
wandern; mau muß daher jenen Feinden der Frei-
be:t nitgegenwnkeu, daher begehre ich Ausweisung an
die bìvnimission, damit sie uns einen bestimmten Ge-
jetzcsvorschlag vorlegen.

Lacoste unterscheidet zweierlei Arten von Bür-
P'j/ wiche welche ihre Pflicht thu», und solche welche
sich derselben entziehen;'da er nun nicht will daß jene
sur diese arbeiten, so fodert er auch von der Kommis-
flvn ein Gesez, weiches allen die gleichcn Pflichten
auslege. Michel stimmt Näf bei, weil alle Bürger

gleich sind, und also auch an den gleichen Knopfmiss-
sen gebunden werden um das Vaterland zn verchei-
digen. Regli unlerflüzt den Rapport, weil Verach-
ttnig wirksamer als strenge Gesetze über ähnliche G> «

genstande wirken. H über würde der Kommission
beistimmen, wenn wirklich nur F??gherz!ge.au6wandern
würden, allein solche große Wirkungen von bloßen
Erklärungen sind nicht überall zu erwarten, und kön-
neu nur da vermuthet werden wo das Volk durch
lauge Bildung für große Empfindungen i'Mpfänglich
gemacht wurde. Er glaubt daher einer solchen Erklä«
rung müsse noch die Drohung beigefügt werden, daß
diejenigen welche das Vaterland verlassen, nie mehr in
dasselbe zurükkehre» sollen, nnv fodert sofort Ausweisung
an die Kommission. Zröfch stimmt dem Gutachten
bei, obgleich er zuerst gewünscht hat, daß man die
Eltern für ihre auswandernden Söhne verantwortlich
wachen, »nd ihr Vermögen confisciren sollte, welches
aber die Kommission etwas zu strenge fand. Koch

ï sieht die Sache für sehr wichtig an, und mißbilligt
idas Benehmen des Direktoriums in dieser Sache von
Anfang bis zu Ende, weil dieselbe auf solche Art aus-
geführt wurde, daß überall in ganz Helvetien dadurch
Mißverständnisse bewirkt, und das Direktorium da«

durch veranlaßt wurde, durch eine Proklamation diese
Mißverständnisse zu heben: machen wir nun ein Gesez
wider die Entfernung junger Bürger, so wird die all«,
mählige Beruhigung welche durch die Proklamation
des Direktoriums bewirkt wurde, quf einmal wieder
gesiöhrt, und allen ttebelgestnnten wieder voller Anlaß
gegeben neue Unruhen zu bewirken. Erst wann aàn«
falls das Vaterland wirklich der Hülfe setner Bürger
bedarf, kann es nothwendig werden irgend eine Maß«
regel zu treffen; vorher aber wäre jedes Gesez hier«
über voreilig und gefährlich, weil dadurch die Gemu-
ther aufs neue gespannt wurden,^ daher stimmt er zum
Gutachten. Schlu m p s bedauert das Unglük welches
diese Kommission hat, »nd wollte ihr Benehmen ver-
îheisigen, aber Koch ist ihm sehr zwekmässlg zuvor«
gekommen, und daher stimmt er aus voller Ueberzeu-

gung zum Gutachten Erlacher hat immer lieber
wann die Feuerspritzen auf dem Plaz sind, che ein
Brand ansdricht, als wann sie zu spät kommen; er
stimmt daher Pâgini und Hubern bei.

(Die Fortsetzung folgt)

Vo l l zieh u n g 6 d ire k r o vi u in.

Das Vollziehttttgsdirektorium der einen und
uucheilbaren helvetischen Republik.

Erwägend, daß es von ausserordeiulicher Wich«
tigkeit für das Vaterland ftye, daß dasselbe durch
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